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Sachverhalt und Anträge 

Der Beschwerdeführer hat gegen die am 11. Juli 1991 zur 

Post gegebenc Entscheidung der PrUfungsabteilung, mit der 

die Anmeldung Nr. 87 101 542.6 zurQckgewiesen wurde, die 

am 10. September 1991 eingegangene Beschwerde eingelegt 

und gleichzeitig die Beschwerdegebuhr entrichtet. Die 

Beschwerdebegrundung wurde mit dem am 14. November 1991 

eingegangenen Schriftsatz eingereicht. Gleichzeitig mit 

der BeschwerdebegrUndung wurden neue unabhãngige 

AnsprQche 1 und 3 eingereicht. 

Die Prufungsabteilung war zur Auffassung gekoinmen, da1 

die mit Eingabe des Anmelders vom 30. August 1989 

eingereichten AnsprQche 1, 3, 4 und 5 AusdrQcke 

enthielten, die nicht klar waren, weil relative Begriffe 

verwendet wurden. Nachdem der Anmelder diese Anspruche 

unveräridert aufrechterhalten hatte, wurde die Anrneldung 

zurUckgewie•sen, well sie den Erfordernissen des 

Artikels 84 EPU nicht genQgte. 

Aufgrund einer telephonischen RQcksprache mit dem 

Berichterstatter der Beschwerdekamrner hat der 

BeschwerdefCihrer mit Eingabe vorn 21; Januar 1994 die 

bisherigen AnsprQche durch neue, Qberarbeitete 

AnsprQche 1, 3, 4, 5 und 6 ersetzt. 

Der BeschwerdefUhrer beantragt, die Sache zur Fortsetzung 

des PrQfungsverfahrens an die PrQfungsabteilung 

zurQckzuverweisen und, falls diesem Antrag nicht 

stattgegeben werden kOnne, hilfsweise eine mUndliche 

Verhandlung anzuberaumen. 

()yq') 	 .../... 
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IV. 	Die zur Zeit gultige Fassung der Anspruche 1, 3, 4,. 5 und 

6 lautet wie folgt: 

'1. Anordnung, 

beste'nend aus zwei festen, nebeneinander liegenden 

KOrpern (1, 2), 

al) 	die einen voneinander abweichenden 

Wrmeausdehnungskoeffizienten aufweisen, 

a2) 	von weichen einer (1) dieser beiden KOrper (1, 2) 

eine geringere Bruchfestigkeit als der andere (2) 

aufweist, 

geeignet für den Einsatz bei Temperaturen, die 

innerhaib einer zu1ssigen HOchsttemperatur und 

Niedrigsttemperatur liegen, wobei 

die zwei festen, nebeneinander liegenden KOrper 

mit.tels eines unter Erwrrnung ausgehrteten 

Kiebstoffs (3) flâchig initeinander verbunden sind, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 

die Aushrtung des Kiebstoffs (3) bei einer 

Ternperatur erfolgt ist, bei der die durch 

thermische Spannungen bedingte Bruchwahrscheir-i-

lichkeit für die Anordnung beim Einsatz irn 

genannten Ternperaturbereich rninimalisiert wird. 

3. Verfahren zurn f1chigen Verbinden zweier fester 

KOrper (1, 2) mit Hilfe eines unter Erwrmung 

aushärtbaren Kiebstoffs (3), wobei die beiden KOrper (1, 

2) 
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eir.eri voneinander abweichenden Wärmeausdehnungs-

koeffizienten ausweisen, 

eine voneinander abweichende Bruchfestigkeit 

aufweisen 

C) 	 nach dem Verbinden bei Ternperaturen einsetzbar 

sind, die innerhaib einer zulassigen HOchst-

ternperatur und Niedrigstternperatur liegeri, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 

dag die Aushartung des Kiebstoffs (3) bei einer 

Temperatur erfolgt, bei der die durch thermische 

Spannungen bedirigte Bruchwahrscheinhichkeit für die 

Anordnung beirn genannten Einsatz rainimalisiert wird. 

Anordnung ñach Patentanspruch 1, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 

dais die Ternperatur zur Aushärtung des Kiebstoffs (3) so 

gewahit worden ist, dais die durch thermische Spannungen 

bedingte Bruchwahrscheinhichkeit des die geringere 

Bruchfestigkeit aufweisenden KOrpers (1) nah dem 

Verbinden der beiden KOrper bei der zu1ssigen 

HOchsttemperatur denselben Wert besitzt, wie bei der 

zulässigen Miedrigsttemperatur. 

Anordnung nach Patentanspruch 1 oder 2 oder 4, 

gekennzeichflet 	d u r c h 

eine Keramikscheibe (1) für den einen eine geringere 

Bruchfestigkeit aufweiseriden KOrper (1), und einen 

MetallkOrper (2) für den anderen Kôrper (2). 
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6. Anordnung nach Patentanspruch 5, 

gekennzejchne t 	d u r c h 

mindestens eine, in Betrieb hohe Verlustwarmemengen 

erzeugende elektrische Widerstandsschicht (4) auf der der 

Keramikscheibe (1), und durch ein KQhlblech (2) als 

Metallkorper (2). 

Ent scheidungsgründe 

Offenbarung (Artikel 123 (2) EPU) 

Die Merkmale a) bis einschlielllich c) des Oberbegriffs 

des Anspruchs 1 sind alle im ursprunglichen Anspruch 1 

of fenbart. 

Die Aussage des kennzeichnenden Teils, dag die Aush&rtung 

des Klebstoffes bei derjenigen Temperatur erfolgt ist, 

bei der die durch therrnische Spannungen bedingte 

Bruchwahrscheinlichkeit (für die Anordnung beim Einsatz 

im genannten Temperaturbereich) minimalisiert wird, 

basiert auf der ursprunglichen Of feribarung der Seiten 4, 

Zeile 31 bis Seite 6, Zeile 5 der Beschreibung. 

Analoges gilt für die ursprüngliche Of fenbarung der 

entsprechenden Merkmale des unabhngigen Anspruchs 3. 

Klarheit der AnsprQche (Artikel 84 EPU) 

Der vorliegende Wortlaut der Ansprüche 1 bis 5 genQgt 

bezuglich der geforderten Kiarheit den Erfordernissen des 

Artikels 84 EPU: 

0999.D 	 .. 
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Die Ansprtiche sind nicht nur in linguistischer Hinsicht 

eindeutig und unmiiverstnd1ich sondern sind auch in 

technischer Hinsicht kiar und eindeutig: 

2.1 	Der Beschwerdefuhrer hat in den AnsprQchen 1, 3 und 5 das 

die jeweils beanstandeten AusdrUcke relativierende Wort 

- 	'deutlich in den AusdrQcken 

- deutlich voneinander abweichenden 

Warrneausdehnungskoef f izienten 

- deutlich geringere Bruchfestigkeit 

- deutlich voneinander abweichende Bruchfestigkeit 

gestrichen. Die Streichung des Wortes "deutlich", das für 

den technischen Inhalt und die technische Verständlich-

keit der Anmeldung bedeutungslos ist, führt auch nicht zu 

einer unzulassigen Erweiterung (Verailgemeinerung) der 

Anrneldung, da bei verstndigem Lesen der Amneldungs-

unterlagen jedem durchschnittlichen Fachmann sofort kiar 

ist, daE die in der Anmeldung erwähnten Effekte auch bei 

nur geringfQgig voneinander abweichenden Warrneausdehnung-

koeffizienten der beiden Kôrper auftreten rnüssen. Es ist 

ferner jedern DurchschnittsfaCbinann auch unmittelbar 

einleuchtend - unabhngig vorn ausdrUcklichen Hinweis auf 

diese Tatsache in den ursprUnglichen Anmeldungsunterlagen 

auf Seite 9, Zeile 34 bis Seite 10, Zeile 7 - , da1, Zug-, 

Druck- und ggf. auch Torsions-Spannungen in zwei 

initeinander starr verbundenen KOrpern unterschiedlicher 

Wrmeausdehnungskoeffizientefl auftreten rnüssen, wenn die 

aus den rniteinander verbundenen KOrpern bestehende 

Anordnung eine von der Verbindungsteinperatur abweichende 

Temperatur annimmt. Prinzipiell treten die in der 

Anrneldung behandelten Effekte stets und unabhangig von 

der GrOe des Unterschiedsbetrags der beiden Wärrne-

ausdehnurigskoeffizienten auf. Lediglich die Gr61e des 

()))) .[i 
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Effektes hngt von der GrOfe des Unterschiedsberags der 

beiden Wrrneausdehnungskoeffizienten ab, aber auch unter 

anderern von der Differenz der HOchst- und der Niedrigst-

ternperatur. Nachdern jedoch eine Effektgroze nicht 

beansprucht wird, ist das Wort "deutlich für den Inhalt 

der Anrneldung weder wesentlich noch wird durch das Weg-

lassendiesesWorteseinMangelbezuglich Artikel 123 (2) 

EPU verursacht. 

	

2.2 	Entsprechende Uberlegungen gelten hinsichtlich des 

Weglassens des Wortes deutlich im Ausdruck deutlich 

voneinander abweichende Bruchfestigkeit". Es ist dem 

Facbmann unxnittelbar einleuchtend, daS derjenige von zwei 

Starr miteinander verbundenen KOrpern starker gefhrdet 

ist, der die geringere Bruchfestigkeit autweist, wenn die 

Zwei-KOrper-Anordnung thermischen Spannungen unterworfen 

wird. Prinzipiell gilt dies auch bei sich nur geringfugig 

unterscheidender Bruchfeseigkeit. 

	

2.3 	Auch der eher ein Verfahren beschreibende, jedoch für die 

Charakterisierung eines Produkts scheinbar unbestirnrnte 

Ausdruck, dai? die Aushrtung des Kiebstoffs 

0 bei einer Ternperatur erfolgt 1st", 

bei der die durch thermische Spannurigen bedingte 

Bruchwahrscheirjljchkejt minimalisiert wird, gibt eine 

eindeutige Information und charakterisiert die 

beanspruchte Anordnung, denn diese Temperatur kann am 

fertigen Gegenstand des beanspruchten Produkts eindeutig 

festgestellt werden, wie aus der Beschreibung Seite 11, 

Zeilen 13 bis 23 hervorgeht. 

I' 
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2.4 	Die Beschwerdekarnrner vermag sich der Auffassung der 

Prufungsabteilung nicht anzusch1ie1en, dag der Ausdruck 

im Anspruch 4 

"des die geringere Bruchfestigkeit aufweisenden KOrpers" 

(Seite 3, Zeile 2 des ZurQckweisungsbeschlusses) eine 

Unklarheit in sich bergen würde. Dieser Ausdruck enth1t 

keinerlei Relativ-Begriff sondern eine vergleichende 

GrOIe (geringere Bruchfestigkeit) . Eine soiche geringere 

oder auch kleinere Bruchfestigkeit eines ersten KOrpers 

irn Vergleich zur Bruchfestigkeit eines zweiten KOrpers 

1ft sich stets feststellen, sei es durch in bekannter 

Weise durchzufQhrende Versuche, sei es durch Vergleich 

der beiden spezifischen Bruchfestigkeitén anhand von 

Tabellen-Nachschlagwerken. 

	

2.5 	Die vorliegende Fassung der Anspruche 1 und 3 bis 6 weist 

somit keinen Mangel in bezug auf Artikel 84 EPU auf, 

nachdem im gultigen Anspruch 6 das vorher vorhandene, 

jedoch einen Widerspruch darstellende Wort "einzige' 

gestrichen worden ist. 

Die AnsprUche sind auch irn Hinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

	

3. 	Nachdem die Anrneldung noch keiner absch1ie1enden 

materiell-rechtlichen SahprQfung hinsichtlich der 

Ubrigen Erfordernisse des EPU unterzogen worden ist, 

verweist die Beschwerdekarnmer gem&S Artikel 111 (2) EN) 

die Anrneldung zur Fortfuhrung des PrQfungsverfahrens an 

die PrQfungsabteilung zurQck, auch urn einen 

Instanzverlust für den Anrnelder zu verineiden. 
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Noch bestehende, rein formale Mängel der Anspruche 

(fortlaufende Nurnerierung; richtige Rückbeziehung - 

insbesondere des Anspruchs 5) kOnnen irn Verlauf der 

weiteren Sachprufung richtig gesteilt werden. 

Ents-che±dun-gs-forrne-i-- 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung der Prufungsabceilung wird 

aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung 

zurQckverwjesen, das PrQfungsverfahren auf der Grundlage 

der kiar gesteliten AnsprQche 1 und 3 bis 6 hinsichtlich 

der ubrigen Erfordernisse des Ubereinkornrnens 

fort zuführen. 

Die Geschäftsstellenbearntin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 G.D. Paterson 
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